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Landesinnung Wien der  

Alarmanlagentechniker 

Straße der Wiener Wirtschaft 1 

1020 Wien 

Geschäftszahl: 2026-0.034.757  

Erhöhung der Stundensätze für Regieleistungen 

der Sanitär-,Heizungs- und Lüftungstechniker sowie Elektro- Gebäude-, 

Alarm- und Kommunikationstechniker ab 1.1.2026 

  
Mit Gültigkeit 1. Jänner 2026 ist ein neuer Kollektivvertrag für das eisen- und metall- verar-

beitende Gewerbe in Kraft getreten.   

Aufgrund Ihres Antrages um Erhöhung der Regiestundensätze wurden nachfolgende Stun-

densätze mit Gültigkeit 1. Jänner 2026 vereinbart:   

Monteur          €    67,42 + € 3,24 = €  70,66 

Hilfsmonteur €    57,72 + € 3,24 = €  60,96   

                            € 125,14 + € 6,48 = € 131,62   

 

Spezialmonteur € 88,04 + € 3,24= € 91,28 

Die angegebenen Werte gelten nur für Leistungen die nicht Gegenstand einer Ausschreibung 

waren. Zu diesen Stundensätzen kommt zusätzlich die Mehrwertsteuer zur Verrechnung.   

Diese neuen Stundensätze für Regieleistungen gelten österreichweit. 

 

Wien, am 23. Januar 2026 

Für den Bundesminister: 

Iris Braier 

Elektronisch gefertigt 
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